
Amtliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 95 „MRVZN Brauel“ Stadt Zeven 

Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und Frühzeitige Beteiligung der Öf-

fentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.02.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 95 „MRVZN Brauel“ beschlossen. Gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB wird der Beschluss des Verwal-

tungsausschusses der Stadt Zeven über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 95 „MRVZN Brau-

el“ hiermit bekannt gemacht. 

Ziel und Zweck der Planungen: 

Ziel der Stadt Zeven ist es, dem Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen in Brauel die Möglichkeit 

zu geben, das Angebot an Betreuungs- und Therapieplätzen zu erhöhen und attraktiver zu gestalten. 

Das betreffende Gebiet ist in dem nachstehende abgebildeten Lageplan umrandet dargestellt. 

 

 
 

Die Öffentlichkeit soll gem. § 3 Abs. 1 BauGB am 

 

Mittwoch, den 21.08.2019 um 18:00 Uhr 

 

im kleinen Sitzungssaal (Bühne) des Rathauses in Zeven, Am Markt 4, 27404 Zeven, über die 

allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 

unterrichtet werden. Sie haben die Möglichkeit, sich an der Planung zu beteiligen, in dem Sie sich zu 

der vorgestellten Planung äußern oder eine Erörterung abgeben. 

Zeven, den 06.08.2019 

Stadt Zeven 

Der Stadtdirektor 

 


